
  

Opferfotos ohne Einwilligung veröffentlicht

Identität der Ermordeten ist laut Pressekodex besonders zu
schützen

Eine Boulevardzeitung berichtet online unter der Überschrift „Es ist wie im Film
abgelaufen“ über den Prozess gegen einen von der Redaktion so genannten
„Dreifachmörder“. Dieser sagt am sechsten Verhandlungstag aus und schildert den
Tatablauf. Zum Beitrag gestellt sind mehrere Fotos. Eines zeigt den Angeklagten im
Gerichtssaal mit Augenbalken und Maske. Auf drei weiteren Bildern werden
Porträtfotos der Opfer gezeigt, auf denen diese identifizierbar sind. Der
Beschwerdeführer in diesem Fall sieht den Opferschutz nach Ziffer 8, Richtlinie 8.2
des Pressekodex verletzt. Die Opfer würden ohne Anonymisierung gezeigt, der Täter
verfremdet. Die Rechtsabteilung des Verlages teilt mit, die Fotos der Opfer seien mit
Einwilligung der Angehörigen veröffentlicht worden. Diese hätten gewusst, dass die
Zeitung die Fotos sowohl online als auch gedruckt veröffentlichen würde. Ein Verstoß
gegen presseethische Grundsätze sei daher nicht erkennbar. 

Der Beschwerdeausschuss stellt einen Verstoß gegen die Ziffer 8 in Verbindung mit
Richtlinie 8.2 des Pressekodex fest. Er spricht eine öffentliche Rüge aus.
Ausschlaggebend ist die identifizierbare Abbildung der Opfer, für die der Redaktion
keine Einwilligung der der Angehörigen vorgelegen habe. Die Identität von Opfern ist
nach presseethischen Grundsätzen besonders zu schützen. Für das Verständnis des
Tathergangs wäre das Wissen um die Identität der Opfer nicht notwendig gewesen.
Die identifizierbare Abbildung stellt daher einen schweren Verstoß gegen den
Opferschutz dar. 

Aktenzeichen:0204/22/1
Veröffentlicht am: 01.01.2022
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: öffentliche Rüge 
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